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Forderungen der BAG Selbsthilfe und ihrer Mitgliedsverbände zur Reform der 
Eingliederungshilfe in dieser Legislaturperiode 
rot hervorgehoben: spezielle Forderungen des Bundesverbandes ���������
Deutschland e.V. 

 
 

1. Die Reform der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist überfällig 
und muss in dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundestages abschließend bera-
ten und in Kraft gesetzt werden.  
 

2. Die Reform der Eingliederungshilfe muss so konzipiert werden, dass der Weg zu ei-
nem einheitlichen Leistungsgesetz für alle Menschen mit Behinderungen eröffnet 
wird, welches das Prinzip des Nachteilsausgleichs vollständig umsetzt.  
 

3. Die Reform der Eingliederungshilfe muss die Vorgaben des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN – Behin-
dertenrechtskonvention) umfassend umsetzen und praxistauglich konkretisieren.  
 

4. Ausgangspunkt des neuen Systems der Eingliederungshilfe muss ein Bedarfsfeststel-
lungsverfahren sein, mit dem die individuellen Förder- und Unterstützungsbedarfe al-
ler Menschen mit Behinderungen adäquat erfasst werden können. Das aktuell disku-
tierte Begutachtungsassessment im Bereich der sozialen Pflegeversicherung (NBA) 
eignet sich für die Bedarfsfeststellung im Bereich der Eingliederungshilfe nicht.  
Zu prüfen ist jedoch, ob ein Kombinationsverfahren entwickelt werden kann, das so-
wohl die Bedarfsfeststellung im Bereich der sozialen Pflegeversicherung, als auch die 
spezifische Bedarfsfeststellung im Bereich der Eingliederungshilfe umfasst. In jedem 
Falle muss das Verfahren der Bedarfsfeststellung aber partizipativ ausgestaltet sein.  
Bei Menschen mit Autismus sind insbesondere die individuellen Bedarfe im stationä-
ren und ambulanten Bereich zu beachten.  
 

5. Das neue System der Eingliederungshilfe muss personenzentrierte Leistungen beinhal-
ten. Die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Leistungsberechtigten müssen 
berücksichtigt werden, insbesondere auch, soweit sie sich auf die Gestaltung mensch-


